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Vorlage Nr. 514/08 
 
 

Betreff: 
 

Wohnen für Menschen mit Behinderung 
- Zuständigkeiten, Entwicklungen und Ziele 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Sozialausschuss 04.12.2008 Berichterstattung

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herrn Schöpper 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2210 Offene Behindertenarbeit 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 514/08 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Sozialausschuss nimmt die Ausführungen des Vorsitzenden des Beirates für 
Menschen mit Behinderung der Stadt Rheine und der Koordinatorin für Behinder-
tenarbeit der Stadt Rheine zu den Zuständigkeiten, Entwicklungen und Zielen im 
Rahmen „Wohnen von Menschen mit Behinderung“ zur Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
Seit dem 1. Juli 2003 ist die Eingliederungshilfe für das Wohnen von Menschen 
mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen neu geregelt. Bei dem betroffenen Per-
sonenkreis handelt sich primär um die Zielgruppe der psychisch kranken, geistig 
behinderten und abhängigkeitskranken Menschen. Befristet auf 7 Jahre (bis zum 
30. Juni 2010) wurden die Zuständigkeiten für ambulante und stationäre Hilfen 
für das Wohnen von Menschen mit Behinderung bei den Landschaftsverbänden 
Westfalen-Lippe und Rheinland als überörtliche Träger zusammengeführt. 
 
Das Zentrum für Planung und Evaluation sozialer Dienste (ZEP) der Universität 
Siegen war mit der Begleitforschung (durch Beschluss der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen) zur Zuständigkeitsverlagerung beauftragt. Es war die Aufgabe 
des ZEP, die verantwortlichen Akteure im Prozess der Weiterentwicklung der Hil-
fen zum selbstständigen Wohnen zu unterstützen und für die anstehende Ent-
scheidung, wie die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe dauerhaft geregelt wer-
den soll, eine empirische Grundlage bereitzustellen. 
 
Zu diesem Zweck wurde die Entwicklung seit der Zuständigkeitsverlagerung sei-
tens des ZEP durch eine Erhebung in allen Kreisen und kreisfreien Städten durch 
zahlreiche begleitende Untersuchungen und durch eine landesweite Untersu-
chung zum Abschluss der Begleitforschung evaluiert.  
 
Der im August 2008 vorgelegte Abschlussbericht des ZEP bietet u. a. den ver-
antwortlichen Akteuren im Kreis Steinfurt eine Grundlage, um sich am Entschei-
dungsprozess um die Frage der dauerhaften Ansiedlung der Zuständigkeit für die 
Eingliederungshilfe aktiv zu beteiligen; darüber hinaus bietet der Bericht Ansatz-
punkte für weitere regionale Planungsaktivitäten. Dafür müssen die jeweiligen 
Gegebenheiten der örtlichen Bedarfs- und Angebotsstruktur einbezogen werden. 
 
Die derzeitigen Rahmenbedingungen, Planungs- und Bedarfsgrundlagen zum 
Wohnen für Menschen mit Behinderung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe im Kreis Steinfurt werden in der Sitzung von Herrn Heinz Thalmann und 
Frau Angelika Hake vorgestellt. 
 
 


